
 

  

Klimaschutz im Grundgesetz:  
Warum es schon drin ist und trotzdem noch rein muss 

„Klimaschutz ins Grundgesetz schreiben“ – diese Forderung war in den vergangenen Jahren 
immer wieder zu hören - nicht zuletzt Bündnis 90/ Die Grünen brachten 2018 eine entsprechende 
Vorlage in den Bundestag ein. Auf den ersten Blick scheint sich dieses Anliegen durch den 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 zum Klimaschutzgesetz erledigt zu 
haben. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur anerkannt, dass der Staat grundsätzlich zur 
Herstellung von Klimaneutralität verpflichtet ist, sondern auch, dass der Übergang zur 
Klimaneutralität rechtzeitig eingeleitet werden muss, um zu verhindern, dass große 
Emissionsminderungslasten in unbestimmte Zukunft verschoben und dadurch die Freiheitsrechte 
zukünftiger Generationen unverhältnismäßig beschränkt werden.  
Was das Bundesverfassungsgericht nicht festgelegt hat, ist die Frage, was rechtzeitig bedeutet 
bzw. bis zu welchem Jahr Deutschland klimaneutral werden muss und wie groß das sogenannte 
Restbudget (d.h. die Menge an Treibhausgasen, die Deutschland noch ausstoßen darf, um eine 
bestimmte Temperaturschwelle nicht zu überschreiten) ist. Dies ist aus Sicht der Gewaltenteilung 
nachvollziehbar. Diese Konkretisierung ist Aufgabe des Gesetzgebers - und sie ist Dreh- und 
Angelpunkt jeder Klimapolitik. Denn die Emissionsminderungsmaßnahmen müssen sich an diesen 
Zielen ausrichten.  
GermanZero schlägt eine Festschreibung der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze mit 67-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit vor, weil laut Weltklimarat (IPCC) ab dieser Erwärmung das Risiko von 
Extremwetterereignissen und der Überschreitung von Kipppunkten stark zunimmt. Der IPCC hat 
auch berechnet, wie hoch das globale Restbudget dafür wäre - dieser Wert kann nach der 
Bevölkerungszahl auf Deutschland heruntergerechnet werden.  
Eine Festschreibung dieser Werte auf Verfassungsebene hätte den Vorteil, dass sie langfristig und 
damit unabhängig von der jeweiligen Regierung und Tagespolitik für die nächsten Jahrzehnte zu 
umgesetzt werden müssen. Damit würden ein demokratisch legitimierter Konsens, 
Planungssicherheit für Bürger:innen und Unternehmen sowie Anreize für nachhaltige 
Technologieentwicklung geschaffen.  
Eine entsprechende Grundgesetzänderung könnte an Art. 20a GG angegliedert werden und wie 
folgt lauten:  
 

„Die Bundesrepublik Deutschland bekennt sich zu dem Ziel, die globale Erderwärmung 
auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Sie verpflichtet sich dem ihr nach der 
Bevölkerungszahl zustehenden Anteil des globalen Emissionsbudgets. Sie verpflichtet 
sich außerdem, ab 2036 jährlich nicht mehr Treibhausgase zu emittieren als gebunden 
werden können und bis dahin anfallende Überschreitungen ihres Emissionsbudgets im 
Einklang mit internationalem Recht im Ausland wirksam zu kompensieren. Das Nähere 
wird durch Bundesgesetz geregelt." 

 
 
Um diese konkrete Pflicht zur Herstellung von Klimaneutralität mit einer stärkeren 
Durchsetzungskraft zu versehen, sollte sie mit einem Klagerecht für Individuen und Verbände 
kombiniert werden. Dies böte zum einen eine wirksame Kontrolle der 
Klimaschutzverpflichtungen der Legislative und Exekutive, zum anderen auch eine hinreichende 
Öffentlichkeit für solche Verstöße. Da es sich um eine mögliche Verletzung der Verfassung 
handelt, sollte die Zuständigkeit beim Bundesverfassungsgericht liegen. 
Dies könnte wie folgt aussehen: 



 

 Seite 2 von 2 

„Über Beschwerden, die von Jedermann oder gemeinnützigen Verbänden, die nach 
ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend die Ziele des Klima- oder 
Umweltschutzes fördern, mit der Behauptung erhoben werden, dass die 
gesetzgebende, oder rechtsprechende Gewalt diese Verpflichtung durch 
unzureichende Klimaschutzmaßnahmen verletzt, entscheidet das 
Bundesverfassungsgericht. Zuständig ist der Senat; das Verfahren ist nicht gegenüber 
anderen Rechtsschutzverfahren subsidiär.“ 
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